
Antragsteller

Name/Firma
 

Investitionsort

PLZ	 Ort
 

	
 

Angabe zum Vorhaben

	 Das Vorhaben wird im Rahmen einer Contracting-Vereinbarung durchgeführt.

	 Contracting-Nehmer ist:�

1.	 Allgemeiner Teil

Teil 1 ist von allen Antragstellern auszufüllen. Sofern ausschließlich Strom oder ausschließlich Wärme erzeugt wird, bitte im nicht zu-
treffenden Teil jeweils „0“ angeben.

	 a)	 Bei dem Vorhaben handelt es sich um

		    eine Neuerrichtung      die Erweiterung einer bestehenden Anlage1

	 b)	 installierte Nennleistung bzw. Spitzenleistung der Anlage:

		   kWelektrisch (bei PV-Anlagen: kWPeak)       kWthermisch

	 c)	 erwartete jährliche Energieerzeugung:

		  Strom:   kWh/a    Wärme:   kWh/a    Kälte:   kWh/a

	 d)	 aus der Energieerzeugung resultierende jährliche CO2-Emissionsminderung2:   kg/a

	 e)	 Hersteller und Anzahl der Anlage(n)3

			   	
			   Anzahl		 Hersteller/Typbezeichnung

			   	
			   Anzahl		 Hersteller/Typbezeichnung

 
 
 
 

1	 Bitte in b) und c) die Angaben zur Leistung/Energieerzeugung nur für die zusätzlich errichtete/n Anlage/n angeben.
2	 Umrechnungsfaktoren für die CO2-Emissionsminderung sind als Anlage beigefügt,
3	 Ggf. als Anlage beifügen. Bei Windkraftanlagen bitte auch Nabenhöhe und Rotordurchmesser angeben.
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Anlage 7 zum Rundschreiben vom 24.09.2008



	 f)	 Liegen alle für die Errichtung und den Betrieb der Anlage/n erforderlichen Genehmigungen vor?

		    ja      nein      die Anlage ist nicht genehmigungspflichtig4

		  Falls nein, wie ist der Stand des Genehmigungsverfahrens? 

		

		  Die Baugenehmigung ist      vollziehbar      nicht vollziehbar

		    Die Anforderungen der TA Luft und der TA Lärm werden im gesamten Einwirkungsbereich der Anlage/n sicher erfüllt.

	 g)	 Sofern Strom erzeugt wird: Liegt die Einspeisezusage des Energieversorgers vor?

		    ja      nein      wurde beantragt

2.	 Allgemeiner Teil: Fondsgesellschaften

Teil 2 ist nur von den Antragstellern auszufüllen, bei denen es sich um Fondsgesellschaften handelt.

	 a)	 Prospekt/Leistungsbilanz

		  Ich/wir bestätige/n, dass

		  	 der Prospekt nach IDW-Standard erstellt wurde.

		  	 ein beanstandungsfreies Prospektgutachten vorliegt.

		  	 eine vollständige Leistungsbilanz vorhanden ist.

	 b)	 Ertragsgutachten

		  Ich/wir bestätige/n, dass

		  	� zwei voneinander unabhängige Ertragsgutachten von initiatorenunabhängigen Institutionen erstellt wurden.

		  	� sich die ausgewählten Gutachter der Selbstverpflichtung der Ertragsgutachter verpflichtet haben.

		  	� im Ertragsgutachten die Ertragswerte separat für jeden Standort der Anlage ausgewiesen sind.

		  	� im Prospekt bestätigt wird, dass die zugrunde gelegten Ertragsgutachten mit dem tatsächlichen Ausführungsstand bei Druck- 
legung des Prospektes übereinstimmen.

		  	� Die im Ertragsgutachten angegebene Prognoseunsicherheit im Prospekt dargestellt ist.

3.	 Teil: Photovoltaik/Solarthermie

Teil 3 a) – e) ist von allen Antragstellern auszufüllen, die Photovoltaikanlagen errichten. Teil 3 f) – h) ist nur von den Antragstellern auszu-
füllen, die eine PV-Freiflächenanlage errichten. Antragsteller, die eine Solarthermie-Anlage errichten füllen bitte nur Teil 3 a) aus.

	 a)	 Modulfläche:  m2      PV      Solarthermie

	 b)	 welcher Typ von Solaranlage wird errichtet?

		    kristalline Module auf Siliziumbasis      Dünnschichtmodule auf Siliziumbasis

		    Dünnschichtmodule auf anderer Basis

	 c)	 Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Module5

		  Ich/wir bestätige/n, dass

		  	� für die unbedingte, kostenfreie und insolvenzsichere Rücknahme und ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Cadmium-
Tellurid-Module eine Vereinbarung mit dem Anlagenhersteller oder dem Modulhersteller getroffen wird.

	 d)	 Die Photovoltaikanlage ist nach      IEC 61215      IEC 61646 in der gültigen Ausgabe zertifiziert.

	 e)	 Art der Montage

		    Dach      Fassade      Freifläche

	 f)	 Welche Flächenkategorie nach § 32 Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wird genutzt?

		    versiegelte Fläche      Konversionsfläche      Grünfläche (ehemalige Ackerfläche)

		    keine davon, sonstige bauliche Anlage

4	� Bei Biogasanlagen: Bestätigung der Genehmigungsbehörde, dass keine Genehmigungspflicht besteht, wurde der Hausbank 
vorgelegt Bei Geothermievorhaben: Bestätigung der Genehmigungsbehörde, dass nach Landesrecht keine wasserrecht-
liche Genehmigung erforderlich ist, wurde der Hausbank vorgelegt.

5	� Hinweise: In Anträgen, die ab dem 01. 01. 2010 bei der KfW gestellt werden, ist die Vereinbarung mit dem Anlagenhersteller oder dem Modulhersteller zur Rücknahme und ordnungsgemäßen Entsorgung 
gebrauchter Dünnschichtmodule, die nicht auf Cadmium-Tellurid-Basis beruhen, zu bestätigen.�  
In Anträgen, die ab dem 01.10. 2010 bei der KfW gestellt werden, ist die Vereinbarung mit dem Anlagenhersteller oder dem Modulhersteller zur Rücknahme und ordnungsgemäßen Entsorgung aller 
gebrauchten PV-Module zu bestätigen.
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	 g)	 Naturschutzaspekte

		  Ich/wir bestätige/n, dass

		  	� die Anlage nicht in einem geschützten Biotop oder sonstigem Schutzgebiet liegt.

		  	� die Neuversiegelungsrate (Größe der Einzelfundamente im Verhältnis zur Gesamtfläche) kleiner als 5 % ist.

		  	� der Anteil der die Horizontale überdeckenden Gesamt-Modulgrößen im Verhältnis zur Gesamtfläche kleiner als 50 % ist.

		  	� Modultische mit weniger als 3 m Tiefe eingesetzt werden oder bei Modultischen mit mehr als 3 m Tiefe ein Regenwasser-
abfluss mit ortsnaher Versickerung vorgesehen ist.

		  	� für die Ableitung des erzeugten Stroms keine neuen Freilandleitungen benötigt werden.

		  	� die Einzäunung der Anlage so gestaltet ist, dass sie für Kleinsäuger und Amphibien keine Barrierewirkung entfaltet.

		  	� die Entwicklung des Naturhaushalts auf der Anlagenfläche mit einem geeigneten Monitoring dokumentiert wird.

	 h)	 Rückbau der Anlage

		  Ich/wir bestätige/n, dass

		  	� für den Rückbau der Anlage nach Ablauf der Lebensdauer angemessene Rücklagen gebildet wurden.

4.	 Teil: Feste Biomasse

Teil 4 ist von allen Antragstellern auszufüllen, die Anlagen zur Erzeugung von Strom und/oder Wärme aus fester Biomasse errichten.

Anlagen zur ausschließlichen Erzeugung von Wärme aus fester Biomasse werden nur bis zu einer Größe von 2 MW Feuerungswärme-
leistung und Anlagen zur ausschließlichen Erzeugung von Strom aus fester Biomasse nur bis zu einer Größe von 5 MW Feuerungswärme-
leistung gefördert. Größere Anlagen werden nur gefördert, sofern es sich um Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) handelt.

KWK-Anlagen mit Gesamtnutzungsgraden unter 80 % werden nicht gefördert.

	 a)	 Wirkungsgrad der Anlage6

		  Elektrisch  %    thermisch  %    Gesamtnutzungsgrad  %

	 b)	 Inputstoffe

		  Ich/wir bestätige/n, dass

		  	� ausschließlich feste Biomasse gemäß BiomasseV eingesetzt wird.

		  	� bei Anlagen gemäß 1. BImSchV nur die dort zugelassenen Brennstoffe eingesetzt werden.

5.	 Teil: Biogas

Teil 5 ist von allen Antragstellern auszufüllen, die Anlagen zur Erzeugung von Biogas mit dem Zweck der Einspeisung in ein Gasnetz oder 
zur Erzeugung von Strom und/oder Wärme errichten.

KWK-Anlagen mit Gesamtnutzungsgraden unter 80 % werden nicht gefördert.

	 a)	 Anlagen zur Erzeugung von Biogas

		  Ich/wir bestätige/n, dass

		  	� gasdicht abgedeckte und flüssigkeitsdichte Behälter für die Nachgärung bzw. für das Gärrestelager errichtet werden.

		  	� Sicherungseinrichtungen für einen nicht-bestimmungsgemäßen Betriebszustand (zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen 
für Störfall oder Überproduktion) vorgesehen sind.

		  	� ausschließlich Abfälle gemäß Bioabfallverordnung eingesetzt werden.

		  	� Für die Gärreste eine Lagerkapazität von mind. 6 Monaten sichergestellt ist/wird.

		  	� die Gärreste –ggf. nach Kompostierung - landwirtschaftlich genutzt werden und der Nachweis über die Abnahme und Nut-
zung der Gärreste auf landwirtschaftlichen Flächen der Hausbank vorgelegt wurde.7

	 b)	 Anlagen zur Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz

		  Ich/wir bestätige/n, dass

		  	� die Methanemissionen bei der Aufbereitung des Biogases maximal 0,5 % betragen.

		  	� der Stromverbrauch für die Aufbereitung des Biogases maximal 0,5 kWh pro Normkubikmeter Rohgas beträgt.

		  	� Die für die Erzeugung und Aufbereitung des Biogases erforderliche Prozesswärme entweder aus erneuerbaren Energien oder 
aus der Abwärme der Gasaufbereitungs- und Einspeiseanlage stammt.

6	 Sofern ausschließlich Strom oder ausschließlich Wärme erzeugt wird, bitte im nicht zutreffenden Teil „0“ angeben.
7	 Eine Förderung der Biogasanlage kann nicht erfolgen, sofern die Gärreste getrocknet und energetisch genutzt werden.
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	 c)	 Immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen zur Nutzung von Biogas

		  Ich/wir bestätige/n, dass

		  	� Das Emissionsminimierungsgebot der TA Luft hinsichtlich der Formaldehydemissionen bei Verbrennungsmotoren eingehalten 
wird.

		  	� Der Methanschlupf auf ein Minimum begrenzt wird.

	 d)	 Wirkungsgrad der Energieerzeugungsanlage6

		  Elektrisch  %    thermisch  %    Gesamtnutzungsgrad  %

6.	 Teil: Windkraft

Teil 6 ist von allen Antragstellern auszufüllen, die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Windkraft errichten.

	 a)	 Art der Montage

		    onshore      Repowering      offshore

	 b)	 Hinderniskennzeichnung

		  Ich/wir bestätige/n, dass

		  	� die Tag- und Nachtbefeuerungslichtstärke sichtweitenabhängig reduziert wird.

		  	� nachts Feuer W, rot eingesetzt wird und dabei folgende Lichtstärken-Grenzwerte (ungedimmtes Feuer) eingehalten wer-
den:

			   	� im Abstrahlwinkel von – 5 Grad bis + 5 Grad beträgt die photometrische Lichtstärke max. 255 cd und die effektive Licht-
stärke max. 155 cd

			   	� im Abstrahlwinkel von < – 15 Grad und > + 15 Grad liegt die photometrische Lichtstärke bei max. 25,5 cd und die ef-
fektive Lichtstärke bei max. 15 cd

	 c)	� Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen (Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen) und Ausweisung des finanziellen Um-
fangs:

		

		

		  Die vorstehend beschriebenen Kompensationsmaßnahmen

		  	� entsprechen der Genehmigung

		  	� gehen über die in der Genehmigung vorgeschriebenen Maßnahmen hinaus.

	 d)	 Schallleistungspegel

		  Vermessener Schalleistungspegel bei 10m/s	  dB

		  Ton-/Impulshaltigkeit	  /  dB

	 e)	 Der Windturbinen-Hersteller garantiert eine Verfügbarkeit seiner Anlagen von

		   � mindestens 96 %      weniger als 96 %

		  über einen Zeitraum von      mindestens 3 Jahren      weniger als 3 Jahren.

	 f)	 Wirtschaftlichkeit

		  Ich/wir bestätige/n, dass

		  	� Ein reiner Sicherheitsabschlag (ohne Parkabschlag, Verfügbarkeit, Netzverluste) von mindestens 7 % berücksichtigt wurde.

		  	� Für Wartung, Instandhaltung, Reparatur, Versicherung Beträge in Höhe von mindestens 13 % kalkuliert wurden oder alter-
nativ ein Vollwartungsvertrag abgeschlossen wurde.

		  	� Für den Rückbau der Anlagen nach Ablauf der Lebensdauer Rücklagen in Höhe von mindestens 27.000 EUR pro MW instal-
lierter Leistung gebildet wurden.

	 g)	 Gewerbesteuer:

		  prozentualer Anteil der Gewerbesteuerzahlung

		  am Standort der Windkraftanlage:  % und am Unternehmenssitz:  %
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7.	 Teil: Wasserkraft

Teil 7 ist von allen Antragstellern auszufüllen, die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft errichten. Zusätzlich ist die wasser-
rechtliche Genehmigung inkl. Anlage zu Ausgleichsmaßnahmen einzureichen.

Die Neuerrichtung von Wasserkraftwerken wird nur gefördert, wenn ein entsprechendes Gutachten eines zertifizierten Umweltgutachters 
mit einem positiven Ergebnis bezüglich der Umweltauswirkungen vorliegt. Das Gutachten ist als Anlage einzureichen.

	 a)	 Art der Anlage

		  	 Laufwasserkraftwerk      Speicherkraftwerk      Pumpspeicherkraftwerk

		  	 sonstige Anlage: 

	 b)	 Art des Vorhabens

		  	 Modernisierung eines bestehenden Wasserkraftwerkes

		  	 Erweiterung eines bestehenden Wasserkraftwerkes

		  	 Reaktivierung eines Wasserkraftwerkes

		  	 Neuerrichtung eines Wasserkraftwerkes

	 c)	 Leistung der Anlage vor Modernisierung/Erweiterung/Reaktivierung:   kW, nachher:  kW

	 d)	 Welche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind vorgesehen:

		

		

	 e)	 Charakterisierung des Gewässers:

		  Gefälle- und Abflussverhältnisse: 

		

		  Regulierungsgrad: 

	 f)	 Bewertung des Gewässerzustands:

		  Ökologischer Zustand/Potenzial: 

		

		  Chemischer Zustand: 

		

		  Gewässerstrukturgüte: 

		  	 das Gewässer wurde nach WRRL8 als erheblich verändert eingestuft

		  	 das Gewässer wurde nach WRRL als künstlich eingestuft.

	 g)	� In der wasserrechtlichen Genehmigung inkl. Anlage (ggf. in dem Gutachten eines zertifizierten Umweltgutachters) wird die 
Einhaltung der Anforderungen des Leitfadens für die Vergütung von Strom aus Wasserkraft (vgl.: http://www.bmu.bund.de/ 
erneuerbare_energien/downloads/doc/37531.php) hinsichtlich folgendem bestätigt

		  	 der verbleibenden Mindestwassermenge in der Ausleitungsstrecke,

		  	 der Verbesserung der Durchgängigkeit und

		  	 der Verbesserung des Fischschutzes

8.	 Teil: Geothermie

Teil 8 ist von allen Antragstellern auszufüllen, die Anlagen zur Erzeugung von Strom und/oder Wärme aus Geothermie errichten.

	 a)	 Auslegung Primärkreislauf

		    Dublette      Triplette      sonstige: 

	 b)	 Wirkungsgrad der Anlage6

		  Elektrisch   %    thermisch   %    Gesamtnutzungsgrad   %

	 c)	 Bohrtiefe (vertikale Tiefe, nicht Bohrstrecke):  m

	 d)	 Stromerzeugungsprozess4

		    ORC      Kalina      sonstige Anlage

8	 EG-Wasserrahmenrichtlinie Nr. 2000/60/EG



	 e)	 Wärmeauskopplung4

		  	 nach der Stromerzeugung

		  	 direkte Nutzung der Wärme aus dem geförderten Thermalwasser

		  	 Kombination der direkten Wärmenutzung und der Wärmeauskopplung nach der Stromerzeugung

9.	 Teil: Verbundvorhaben

Teil 9 ist von allen Antragstellern (zusätzlich zu den zutreffenden Angaben in den Teilen 3. – 8.) auszufüllen, die Anlagen zur Erzeugung 
von Strom und/oder Wärme aus einer oder mehreren Sparten der Erneuerbaren Energien mit Energiespeichern oder Lastmanagement 
kombinieren.

	 a)	 Welche Energiespeicher oder vergleichbares Lastmanagement werden genutzt?

		  	 Elektrische Batterien/Akkus stationär

		  	 Elektrische Batterien/Akkus für mobilen Einsatz (Elektromobilität)

		  	 sonstige Energiespeicher (bitte Art des Speichers oder des Lastmanagements angeben):

			 

			 

	 b)	 Installierte Leistung (Strom und/oder Wärme) der einzelnen Anlagen:

		  Anlagentyp:     Leistung:  kW

		  Anlagentyp:     Leistung:  kW

	 c)	 Angaben zu den Energiespeichern bzw. dem vergleichbaren Lastmanagement:

		  Installierte Leistung:  kW    Kapazität:  kWh    Ladedauer:  Stunden

Erklärung des Antragstellers

Ich/wir versichere/versichern, dass die obigen Angaben vollständig und richtig sind und dass ich/wir sie durch geeignete Unterlagen 
belegen kann/können. Mir/uns ist bekannt, dass Angaben zur Antragsberechtigung und zum Verwendungszweck subventionserhebliche 
Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes darstellen und dass ein Subventionsbetrug 
strafbar ist.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers/Firmenstempel

Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung firmen- bzw. personenbezogener Daten

Die KfW ist berechtigt, alle in dieser Anlage angegebenen firmen- bzw. personenbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der 
Bearbeitung zu erheben und, soweit dies zur Aufgabenerfüllung der KfW erforderlich ist, elektronisch zu verarbeiten, zu speichern 
sowie auszuwerten.

Über diesen im vorangehenden Absatz beschriebenen Rahmen hinaus werden die mit dieser Anlage erhobenen Daten durch die 
KfW für volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Analysen verwendet und ausgewertet. Ich bin darüber informiert, dass ich 
dieser gesonderten Verwendung gegenüber der KfW jederzeit widersprechen kann.

Des Weiteren erkläre ich mein Einverständnis, dass alle Angaben an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) oder an ein vom BMU oder der KfW beauftragtes Institut zu Zwecken der Evaluierung sowie statistischen Aus-
wertung weitergegeben werden dürfen.

Ich erkläre mich bereit, auf Nachfrage zusätzliche Auskünfte zu der geplanten Investition zu geben. Ich bin auch mit einer Weiter-
gabe der zusätzlichen Auskünfte an das BMU oder an ein vom BMU oder der KfW beauftragtes Institut zum Zwecke der Evaluierung 
einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers/Firmenstempel
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Anlage: CO2-Emissionsminderungsfaktoren

Strom aus erneuerbaren Energieträgern
Direkte CO2-Emissionsminderungsfaktoren

g/kWh g/MJ
Wasserkraft – 1.088 – 302
Windenergie – 862 – 239
Photovoltaik – 683 – 190
biogene Festbrennstoffe – 886 – 246
biogene flüssige Brennstoffe – 748 – 208
Biogas – 748 – 208
Klärgas – 1.088 – 302
Deponiegas – 1.088 – 302
biogener Anteil des Abfalls – 886 – 246
Geothermie – 1.088 – 302

Wärme aus erneuerbaren Energieträgern
Direkte CO2-Emissionsminderungsfaktoren

g/kWh g/MJ
biogene Festbrennstoffe – 232 – 64
biogene flüssige Brennstoffe – 232 – 64
biogene gasförmige Brennstoffe – 232 – 64
biogener Anteil des Abfalls – 232 – 64
Solarthermie – 232 – 64
Geothermie – 232 – 64

Quelle: BMU auf Basis AGEE-Stat




